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Prinzipiell ist aber weiterhin und damit auch zu Basel von besagter 
Distanz auszugehen zwischen einer konziliaren Bewegung, die sich 
obendrein egalitär radikalisierte, und einem Kardinalat, der nach sei-
nem Selbstverständnis eine Institution elitären Zuschnitts war, primär 
in kurialen Kategorien dachte und ungeachtet aller Konflikte mit Eu-
gen IV. gerade in dessen früher Amtszeit sein Schicksal grundsätzlich 
eng mit dem des Papstes verknüpft sah, mit dem als Haupt und ihnen 
als Gliedern zusammen erst der Apostolische Stuhl repräsentiert sei18. 
Dies erweist auch und gerade die von Wolfgang Decker minutiös unter-
suchte Politik jener Kardinäle, die vor Eugen Zuflucht in Basel gesucht 
hatten – eine Zuflucht auf Zeit19. Es fällt auf, dass man sich damals we-
der seitens der Kardinäle noch des Konzils um ein Konzept bemühte, 
welches Position und Gewichtung des Kollegs als einer Körperschaft 
innerhalb einer die kirchlichen Kräfte und Ränge neu austarierenden 
Ordnung theoretisch zu bestimmen suchte. Das scheint weniger am 
Fehlen geeigneter Köpfe als an der Furcht gelegen zu haben, damit den 
Ausbruch weiterer interner Grabenkämpfe zu beschwören. In jedem 
Fall mussten die Kardinäle, so sie nicht grundsätzlich zur Unterwer-
fung unter den Basler Superioritätsanspruch bereit waren, eine solche 
Synode – mit obendrein evidenter Tendenz zur Verdauerung – als Ge-
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